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Qualifizierte
Großtagespflege
Zwei qualifizierte Tagesmütter / -väter
betreuen in angemieteten Räumen
acht bis zehn Kinder.

Zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf

Mobile Familie e.V. arbeitet nach den
Richtlinien des Bayerischen Kinder-
bildungs- und -betreuungsgesetzes.

Beratung und Vermittlung

Wir bieten Ihnen eine ausführliche Be-
ratung und erleichtern Ihnen die zeit- und
nervenaufreibende Suche nach einer
geeigneten Betreuungsperson.

Mobile Familie e.V. —
unser Service für Sie!

Die  Angebote von Mobile Familie e.V.
können alle Familien nutzen, die in
Ingolstadt oder im Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen wohnen. In der gesamten
Region 10 (umfasst Eichstätt, Ingolstadt,
Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffen-
hofen) sind wir zusätzlich für die Mit-
arbeiter unserer Spenderfirmen und deren
Ehe- bzw. Lebenspartner zuständig.

Moshammerstr. 1
85049 Ingolstadt
Tel. 0841-993 98 29 - 0
Fax 0841-993 9829 - 20
Mail info@mobile-familie.de
www.mobile-familie.de



ist eine ganz neue Form der Tagespflege. 
Mindestens zwei qualifizierte Tagespflege-
personen mit Pflegeerlaubnis betreuen
gleichzeitig acht bis zehn Kinder. 
Die Betreuungspersonen sind selbständig
tätig und erhalten Betreuungsgeld vom
Jugendamt.
Die Großtagespflege findet in geeigneten
Räumen statt, die nicht als privater
Wohnraum genutzt werden.
Die Betreuungszeiten können sehr flexibel
nach dem Bedarf der Eltern gestaltet wer-
den. Die Mindestbetreuungszeit beträgt
zehn Wochenstunden.

Kindgerechte Räumlichkeiten

Persönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft

Pflegeerlaubnis des zuständigen 
Jugendamtes

Qualifizierung von      
Tagesmüttern/ -vätern

Vorstellungsgespräch bei Mobile 
Familie e.V.

Polizeiliches Führungszeugnis

Ärztliches Attest

Qualifizierungskurs oder pädagogi-
sche Berufsausbildung

Hausbesuch durch Mobile Familie e.V. 
mit Überprüfung der angemieteten 
Räume 

Erste-Hilfe-Kurs am Kleinkind

Antrag auf Pflegeerlaubnis

in familiärer  Atmosphäre

mit flexiblen Betreuungszeiten

in festen kleinen Gruppen

mit strukturiertem Tagesablauf

mit intensivem Kontakt zwischen 

Eltern und Tagespflegeperson

in kindgerechten Räumlichkeiten

Finanzierung

Die Tagespflegepersonen erhalten für
jedes Betreuungskind eine Pflegegeld-
pauschale vom zuständigen Jugendamt.
Die Eltern zahlen einen festgesetzten
monatlichen Elternbeitrag an das Jugend-
amt und Essensgeld an die Tagespflege-
person.

Qualifizierte Großtagespflege Grundvoraussetzung           Individuelle Betreuung


